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Mit einer Verordnung vom 19.2.2007 hat das Ministerium für wirt-
schaftliche Entwicklung das neue Einspeisetarifsystem im Bereich
Photovoltaik in Italien in Kraft gesetzt [1].

Dieser auf Art. 7 des Decreto Legislativo 387/2003 [2] basierende
„nuovo conto energia“ löst das erste Einspeisetarifsystem für
Photovoltaikanlagen ab, das seit Mitte 2005 in Kraft war und Anfang
2006 umfassend geändert und erweitert wurde [3]. Die neue Regelung
fördert insbesondere kleine Anlagen (bis 3 kW) und solche, die in
die Gebäudestruktur integriert sind. Die Einspeisetarife betragen
bis zu 0,49 € je kWh. Zusätzlich kann der Anlagenbetreiber den
erzeugten Strom verkaufen oder das net metering-Verfahren wählen.
Bis 2016 sollen auf dieser Grundlage in Italien 3 000 MWp Leis-
tung installiert werden [4].

Anwendungsbereich

Die Förderung können natürliche und juristische Personen, öffent-
liche Einrichtungen und Wohnungseigentumsgemeinschaften in
Anspruch nehmen. Der neue conto energia gilt – ebenso wie der
bisherige – nicht für Strom aus den anderen erneuerbaren Ener-
giequellen Wasser, Wind, Biomasse, Geothermie und Solarthermie
[5].

Die Verordnung unterscheidet im Gegensatz zur bisherigen Regelung
zwischen Anlagen, die vollständig [6], teilweise [7] oder gar nicht
[8] in Gebäude integriert sind, sowie außerdem je nach der
installierten Leistung zwischen kleinen (1-3 kWp), mittleren (3-20
kWp) und großen (mehr als 20 kWp) [9] Anlagen. Durch diese Maß-
nahme sollen Photovoltaikmodule, die unmittelbar in die Architektur
von Gebäuden einbezogen werden sowie kleine Anlagen gezielt geför-
dert werden. Auch große Anlagen (mehr als 1 MWp), für die bislang
ein Ausschreibungssystem galt, werden nun durch die festgelegten
Einspeisetarife gefördert.

Einspeisetarife

Die neuen Einspeisetarife [10] gelten für alle netzgebundenen
Anlagen, die nach Inkrafttreten der Delibera 90/2007 der Strom-
und Gasbehörde [11], d. h. seit dem 13.4.2007 und vor dem 31.12.2008,
in Betrieb genommen wurden bzw. werden [12].

Ab dem Jahr 2009 sinken die Tarife um jeweils 2 % jährlich. Die
Tarife sind nicht degressiv ausgestaltet und bleiben für eine Dauer
von 20 Jahren ab Inbetriebnahme unverändert [13]. Zusätzlich zum
garantierten Einspeisetarif kann der Betreiber einer Photo-
voltaikanlage den produzierten Strom an den Verteilernetzbetreiber
verkaufen oder das System des „Austauschs vor Ort“ [14] wählen.
Der neue conto energia gilt zunächst bis 2010.

Photovoltaik und Energieeffizienz

Eine weitere Neuerung ist die Verbindung zwischen energieeffizienter
Architektur und der Installation von Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Dient der Einbau der
Photovoltaikanlage gleichzeitig dazu, das Gebäude energieeffizient
zu sanieren, erhöht sich der Einspeisetarif gemäß Art. 7 D. M.
19/02/2007 zusätzlich je nach eingespartem Energieverbrauch um
10 bis maximal 30 %.

Austausch vor Ort

Bei Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1 bis 20 kWp hat der
Betreiber zudem weiterhin die Möglichkeit, sich für die Option des
„Austauschs vor Ort“ [15] zu entscheiden. Nach dem Beschluss Nr.
28/06 der Behörde für Strom und Gas [16] kann der Inhaber der
Anlage mit dem Verteilernetzbetreiber bzw. dem Stromanbieter ver-
einbaren, dass ihm die eingespeisten kWh von der eigenen Strom-
rechnung wieder abgezogen werden [17]. Diejenige Energie, die der
Anlageninhaber nicht sofort oder innerhalb der nächsten drei Jahre
selbst verbraucht, wird in diesem Fall jedoch nicht vergütet, ein Ver-
kauf dieser Energie nicht gestattet. Der „Austausch vor Ort“ ist
deshalb nur für Anlagenbetreiber ökonomisch rentabel, deren eigener
Energieverbrauch nicht wesentlich über dem Stromertrag der Anlage
liegt. Das Recht zum „Austausch vor Ort“ gilt über die 20 Jahre der
Förderung hinaus, wodurch der Inhaber hinsichtlich der Menge des
durch seine Photovoltaikanlage erzeugten Stroms von der Entwick-
lung des Strompreises unabhängig wird.

Antragsverfahren

Wichtige Änderungen bringt das neue Einspeisetarifsystem auch im
Bereich der Antragsverfahren mit sich. Zum einen besteht kein jähr-
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Tab: Einspeisetarife (in €) für Anlagen, die in den Jahren 2007 und 2008 in Betrieb genommen werden

Leistung P (kWp) Art der Anlage

freistehend teilweise integriert vollständig integriert

1 ≤ P≤ 3 0,40 0,44 0,49

3 < P ≤ 20 0,38 0,42 0,46

P > 20 0,36 0,40 0,44
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liches Limit für neu installierte Anlagen mehr [18]. Die gesamte nach
D. M. 19/02/2007 förderbare Leistung ist indessen nach Art. 13 Abs. 1
D. M. 19/02/2007 auf 1200 MW begrenzt, wobei die Möglichkeit
einer späteren Erhöhung dieses Limits vorgesehen wurde. Zum
anderen können Anlagen nunmehr im Gegensatz zu den be-
schränkten Anmeldezeiträumen nach der bisherigen Rechtslage [19]
gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. i) D. M. 19/02/2007 jederzeit bei dem für
die Gewährung des Einspeisetarifes zuständigen GSE [20] angemeldet
werden.

Vor dem Bau der Anlage muss der Inhaber dem örtlichen Ver-
teilernetzbetreiber eine vorläufige Anlagenskizze sowie einen Antrag
auf Netzanschluss übermitteln [21]. Die Beendigung der Installation
und die Inbetriebnahme ist ebenfalls dem Verteilernetzbetreiber
anzuzeigen [22]. Zur Beseitigung der bislang bestehenden Rechts-
unsicherheit hat die Behörde für Strom und Gas detaillierte
Regelungen hinsichtlich der Messung des Stroms [23], der Voraus-
setzungen für den Netzanschluss [24] und für die Gewährung der
Förderung [25] erlassen. Insbesondere müssen Netzbetreiber, die
dem Begehren des Stromerzeugers nach Netzanschluss nicht nach-
kommen, nunmehr mit Strafen rechnen [26].

Nach der neuen Verordnung stellt der Betreiber erst innerhalb von
sechzig Tagen nach der Vollendung der Installation seinen Antrag
auf Gewährung des Einspeisetarifs. Über diesen muss der GSE inner-
halb weiterer sechzig Tage entscheiden. Diese Regelung hat gegen-
über der bisher erforderlichen Anmeldung vor dem Bau der Anlage
den Vorteil, dass das Förderkontingent wirklich nur durch tatsäch-
lich realisierte Anlagen ausgeschöpft wird.

Keine Kumulierbarkeit mit grünen oder weißen
Zertifikaten

Die Förderung nach dem conto energia kann weder mit der För-
derung durch grüne Zertifikate für die Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen noch mit weißen Zertifikaten zur Ener-
gieeffizienz kumuliert werden. Auch Anlagen, die beim Bau mit
einem Zuschuss von 20 % oder mehr der Investitionskosten geför-
dert wurden, sind vom conto energia ausgeschlossen [27].

Fazit: Eine verbesserte und zielgerichtete Förderung

Durch den neuen conto energia hat die Regierung wesentliche Defizite
der bisherigen Regelung beseitigt: Dies betraf die mangelnde
Differenzierung zwischen freistehenden und integrierten Anlagen,
die Zulassung von letztendlich nicht realisierten Anlagen, die fehlende
Einbeziehung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
sowie Strafen bei Unterlassen des Netzanschlusses durch den Netz-
betreiber. Insbesondere die Bevorzugung der integrierten Anlagen
entsprechend der Regelung in § 11 Abs. 2 EEG erscheint sinnvoll.

Bis zum 1.11.2007 wurden nach der neuen Verordnung 1223 Anlagen
mit einer Gesamtleistung von ca. 5,9 MWp in die Förderung auf-
genommen. Allerdings enthielten nach Angaben des GSE 90 % aller
gestellten Anträge nicht alle erforderlichen Informationen, so dass
die Antragsteller nachbessern müssen [28]. Um diese Quote zu
reduzieren hat der GSE ein Internetportal [29] erstellt, mittels dessen
es nun möglich ist, die Antragsformulare unter direkter Anleitung
online auszufüllen. Zur Erklärung des Portals und der Antragstellung
wurde zudem eine 30-seitige Informationsbroschüre veröffentlicht [30].

Mitte nächsten Jahres wird eine Einschätzung möglich sein, ob der
neue conto energia zu der gewollten verstärkten Installation von
Photovoltaikanlagen führt. Unklar ist noch, ob der Einspeisetarif für

große freistehende Anlagen ausreichend bemessen ist. Für das
Erreichen der Ausbauziele ist zudem – neben der Behebung der
Schwierigkeiten bei der Antragstellung – maßgeblich, ob die Antrags-
verfahren unter Einhaltung der Sechzig-Tage-Fristen des D. M.
19/02/2007 zügig durchgeführt werden und ob die Bestrafung der
Netzbetreiber bei Nichtanschluss der Anlagen tatsächlich erfolgt.
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